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RS OGH 1991/11/27 3Ob115/91
(3Ob116/91, 3Ob117/91)

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.11.1991

Norm

ABGB §461

EO §146

EO §238

Rechtssatz

Dem betreibenden Gläubiger steht es frei, auch nur die Versteigerung eines (ganzen) Anteiles eines Miteigentümers zu

verlangen, selbst wenn der Titel auch gegen weitere oder alle Miteigentümer vorliegt und er daher die Versteigerung

aller idellen Anteile und damit der ganzen Liegenschaft betreiben könnte.
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